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Gwintalie Fotografie.               Telefon: 0151-53247022   
Rheinallee 18  
55118 Mainz  gwintalie_fotografie@web.de 

Gwintalie Fotografie 

Natalie Drechsler – Rheinallee 18 – 55118 Mainz   

   
  
 
Natalie Drechsler 
Gwintalie Fotografie 
Rheinallee 18 -20 
55118 Mainz 
 
Telefon: 0151-53247022 
 
Mail: gwintalie_fotografie@web.de 
Instagram: gwintalie_fotografie 

Name/0nschrift Kund*in 

         
        Datum: 
 
 

Vereinbarung zur Nutzung der entstandenen Fotos fgr die Website/ Socialmedia Kanäle der 
Fotografin 

 
 
 
Hiermit erkläre ich _____________________________________, mich damit einverstanden, dass die 
Fotografin Natalie Drechsler (Gwintalie Fotografie) die von mir und/oder meinem Tier erstellten Fotos 
zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt nutzen und verbreiten darf.  
Eine Veröffentlichung der Fotos darf sowohl in unveränderter Form als auch in bearbeiteter Form 
erfolgen. Die Veröffentlichung findet dabei zu eigenen Werbezwecken innerhalb des persönlichen 
Portfolios der Fotografin auf den Socialmediakanälen oder der Website statt. 
 
Über das Recht am eigenen Bild gemäß § 22 KunstUrhG bin ich belehrt worden (0NL0GE). Ich erhalte 
hierfür 1 Foto zusätzlich kostenfrei zum Shootingpaket klein und mittel und 3 Fotos zum Shootingpaket 
groß dazu. 
 
Ich bin / bin nicht damit einverstanden, dass mein Name im Zusammenhang mit dem Foto genannt wird. 
 
 
 
___________________________                                                    ___________________________ 
Ort, Datum                                                                                        Unterschrift 
 
 
0nlage: 

Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kgnste und der Photographie 
§ 22  

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des 0bgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die 
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 0bgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. 
Nach dem Tode des 0bgebildeten bedarf es bis zum 0blaufe von 10 Jahren der Einwilligung der 0ngehörigen des 
0bgebildeten. 0ngehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die 
Kinder des 0bgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern 
des 0bgebildeten. 

 


